
1' b werden grundsätzlich keine so genannten,,Ein-Euro-Jobber, bei der Gemeinde sowie inihren Einrichtu n gen mehr beschäft1gt.

2' Davon ausgenommen ist eine begrenzte Anzahl von Ein-Euro-Jobs, die personen angebo-ten werden können, die zwar erwerbsfähig sind, abei aufgrund von erkranLungen oderpsycho-sozialen Einschränkungen nicht in ?er Lage sinJ, .in., regelmäßigen Erwerbsar-beit nachzugehen.

3' Davon ausgenommen sind ebenfalls eine bestimmte Anzahl von Ein-Euro-Jobs, die peno-nen angeboten werden können, die von sich aus (ausdrücklich eigener Wunsch] diese Tä_tigkeit ausführen möchten.

4. Bestehende verträge bleiben erharten, werden aber nicht verrängert.

5' Die vergabe dieser Ein-Euro-Jobs erfolgt grundsätzlich durch den Venaraltungsausschuss.Dabei hat die Gem.eindeverwattung oaiaui zu acrrten, dass die ausgeführten Tätigkeiten

::||ffi:T 
zusätzliche Arbeiten sind uno an keiner anderen stele Erwerbsarbeitsptätze

6' Anhand der Ergebnisse der Arbeitsanalyse im Bauhof werden dort sozialversicherungs-pflichtige Neueinstellungen vorgenommen. Dabei ist darauf zu achten, oass Jie sehaffungneuer Erwerbsarbeifqla.ue die Regel ist. Ein riue.wiefenair Einsatz von Ein-Euro-Jobberndurch (kurzfristige) ABM wird aUgitehnt E,..,^t r


